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Seit zwei Jahren können digitale Gesundheitsan-
wendungen (DiGA) verordnet werden. 33 solcher 
Apps stehen mittlerweile zur Verfügung – allesamt 
gelistet im DiGA-Verzeichnis des Bundesinstituts 
für Arzneimittel und Medizinprodukte (diga.
bfarm.de). 

Allerdings wünschen sich insbesondere Hausärztin-
nen und Hausärzte mehr Informationen über die ein-
zelnen Tools, wie jetzt eine Analyse des Instituts für 
Hausarztmedizin an der Universität Bonn nahelegt, 
die bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin und Familienmedizin  
(DEGAM) in Greifswald vorgestellt wurde. Nach den 
Ergebissen dieser Studie haben zwar 88% der Haus-
ärzte schon von DiGA gehört, verordnet haben sie 
aber nur rund 23% – und diese auch nur verhalten. 
Ein Grund für die Zurückhaltung: Hausärztinnen 
und -ärzte wissen oft gar nicht, wie und wann sie 
DiGA verordnen können. Außerdem fehlen ihnen 
kompakte Übersichten zu den für ihre Patientinnen 
und Patienten relevanten Apps (MMW will diesem 
Informationsbedarf mit dieser Serie entgegensteuern).

Kritikpunkte: Undurchsichtiges 
Prüfverfahren, hohe Kosten, fehlende Daten

Schon seit Einführung der Gesundheitsanwendung 
werden von vielen Ärztinnen und Ärzten kritische 
Punkte ins Feld geführt, die weiter Bestand haben.

 –Da ist zum einen das umstrittene Prüfverfahren: 
Die Verordnungsfähigkeit einer DiGA wird vom 
BfArM in einer Art Schnellverfahren nur anhand 
der Unterlagen der Hersteller bestimmt. Falls es 
von ihm noch keine evidenten Nachweise für posi-
tive Versorgungseffekte gibt, aber Grundanforde-
rungen erfüllt sind, kann sie vorläufig ins DiGA-
Verzeichnis aufgenommen – und damit auf Kosten 
der Krankenkassen verschreibungsfähig werden. 
Aus Sicht der DEGAM (Infobox 1) werden zu nied-
rige Anforderungen an die Qualität einer DiGA for-
muliert. „Bei der Evaluation der Wirksamkeit der 
DiGA müssen Outcomes für Patientinnen und Pa-
tienten sowie Hausarztpraxis und Systemebene be-
rücksichtigt werden“, steht in einem Positionspapier 
des Verbands. „Hierbei sollte ein Schwerpunkt auf 
Patientensicherheit sowie der Vermeidung von 
Über-, Unter- und Fehlversorgung liegen.“ Und: 
DiGA sollten vergleichbaren methodischen Zulas-
sungsstandards entsprechen wie Medikamente oder 
nicht-medikamentöse Interventionen aus dem Leis-
tungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung.
 –Ein weiterer Kritikpunkt: Die hohen Kosten. Sie 
stehen nicht nur nach Ansicht vieler Ärztinnen und 
Ärzte, sondern auch der Krankenkassen in einem 
krassen Missverhältnis zu den Kosten für konven-
tionell erbrachte ärztliche Leistungen. „Der Durch-
schnittpreis von 400 Euro für eine App beispiels-
weise, die 90 Kalendertage genutzt werden kann, 
ist deutlich zu hoch“, bemängelt etwa die DAK-Ge-
sundheit.
 –Beanstandet wird schließlich auch noch die In-
transparenz in Fragen der tatsächlichen DiGA-Ver-
wendung: Wie häufig und wie regelmäßig Patien-
tinnen und Patienten eine ihnen verschriebene App 
überhaupt nutzen, wissen einzig die Hersteller. Um 
den tatsächlichen Erfolg einer DiGA zu bestim-
men, bräuchte es nach Auffassung der Kassen die-
se Angaben aber zwingend.  ▶
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Infobox 1 DEGAM

Mit starker Stimme für die evidenzbasierte Allgemeinmedizin 
– dafür steht die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin 
und Familienmedizin (DEGAM; www.degam.de) mit mehr als 
7.500 Mitgliedern. Zentrale Aufgabe: Die Allgemeinmedizin 
als anerkannte wissenschaftliche Disziplin zu fördern und sie 
als Rückgrat der Patientenversorgung weiterzuentwickeln.

Die DEGAM ist Ansprechpartner bei allen Fragen zur 
wissenschaftlichen Entwicklung der Allgemeinmedizin an den Hochschulen, zur 
Fort- und Weiterbildung sowie zum Qualitätsmanagement und zur Versorgung. 
Die Entwicklung hochwertiger, praxiserprobter Leitlinien für die hausärztliche 
Praxis ist ein weiterer wichtiger Beitrag zur Stärkung der Allgemeinmedizin. 
Darüber hinaus beteiligt sich die DEGAM an interdisziplinären Leitlinien anderer 
Fachgesellschaften und ist ein etabliertes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlich Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF).

Als MMW-Partner kommentiert der Verband in der Serie vorgestellte DiGA (s. S. 24)

Kontakt: geschaeftsstelle@degam.de, Tel.: 030 - 20 966 98 00
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